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(2) Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von 
Polizeiaufsicht erkannt werden.

Verkaul schamloser Schriften an Jugendliche.
§ 184a

Wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche, 
ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich ver
letzen, einer Person unter sechzehn Jahren gegen Entgelt 
überläßt oder anbietet, wird mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.

Ärgerniserrogung durch Gerichtsbcrichtorstattung.
§ 184b

Mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
wird bestraft, wer aus Gerichtsverhandlungen, für welche 
wegen Gefährdung der Sittlichkeit die Öffentlichkeit aus
geschlossen war, oder aus den diesen Verhandlungen zu
grunde liegenden amtlichen Schriftstücken öffentlich 
Mitteilungen macht, welche geeignet sind, Ärgernis zu 
erregen.

V i e r z e h n t e r  A b s c h n i t t

Beleidigung

Beleidigung.
§ 185

Die Beleidigung wird mit Geldstrafe oder mit Haft oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn die Beleidi
gung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Geld
strafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.
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